
für den Grenzftreifen, 307

Begeniwart die Bergleute und ndufjtriearbeiter des Waldenburger Reviers

die Nachkommen von Webern find, mas man ihrer Körperbefdhaffenheit heute

noch anmerfkt, ferner daß die taufend gejhäftigen Hände, die feit den vierziger

Jahren die {Alefijdhen Eijenbahnen, vor allem die Linie nad) Freiburg und

Schweidnig bauten, vorher den Webftuhl bedient hatten, daß mit dem Beginn

des Baues der Linie zwijhen Hirjhberg und Dittersbach das Geklapper der

Webftühle in den an diefer Linie gelegenen Dirfern verftummt ift!). Haupt»

Jächlidh aber ftellten nach 1810 die Bewohner des Grenzitreifens, die ja als

Särtner und Häusler jelbjt Landwirt/hHaft und Biehzucht trieben und die durch

die Frondienfte, die auf ihren Stellen lagen, durch die Frondienfte, die Aus-

zügler und Einlieger an Stelle des CShHuggeldes vielfach hatten Keiften müffen,

endlid) durch den Zmwangsgefindedienft, foweit er Hatte geleiftet werden

müffen?), mit der Land- und Forfiwirtfhaft vertraut waren, Taufende und

Yertaufende überaus genlüigjamer Landarbeiter, die, wie wir {Hon Jahen, in

die Cbhene auswanderten, um fih dort ein neues Unteriommen zu {uchen?).

8. Kapitel.

Die Regulierung des Bejikgrecdhtes und die Ablöfung der
Reallaften von 1809—1848.

$ 1. Die Gefeggebung der Jahre 1809—1811,

Durch das Ofktoberedikt war die perfönlidhe Erbuntertänigkeit aufgehoben

worden, die Zefjeln gelöft, in die bisher die Perfon des Landmannes gefchlagen

war; weiter beftehen blieben aber zunächft die Zinfen, Abgaben, Fronden und

Jonjtigen Verpflichtungen wie Mühlen- und Getränkezwang, die auf den

KRuftikalitellen Iafteten, ferner das Obereigentumsrecht der Rittergutzbefiber
über die zu ihrem Gute gehörigen Ruftikalftellen, das Auenrecht, die wechfel-

jeitigen Weide und Waldgerechtigkeiten, endlidh das verfchieden geartete Be-

jiBrecht des Landvolfs. Gerade diefer Unterfchied im Beligrecdht, das Vor-

herridhen des unerblich-laffitifjdhen Befigrechts in VBolniich-Cchlefien, ver-

ber Sudeten nidht mehr an den Betitlern erkennen, mie es katbolifdhen Ländern

überhaupt nachgefagt wird, denn die {HlefifjdHe Gebirgslinie mimmelt nicht meniger
bavon. ... Je näher man dem Gebirge kommt, defto meniger lebensfrohe Ge:

fichter fieht man; am Schlefiertale und in der Waldenburger Gegend {tößt man

am meiften auf jene hektifjden Webergeftalten, die gleid) den Bemohnern des

Crzgebirges den Feibhaften Hunger darftellen.“

‘') Jür den Übergang der Weber im Schhönauer Kreife zur Landwirtfchaft

in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts fiehe Landwirt{Haftl. Jahrbücher, herausgeg.

von H. Thiel, Bd. 34, Ergänzungsband II, AbfHnitt Schlefien, S. 85. 2) Siehe

oben S. 138/9. ®) Man vergleide mit meiner Darjtellung der Wirkungen des

OkRtoberedikts das Zerrbild, das €. v. Meier, Franzöfifhe Einflüffe auf die

Staats: u. Rechtsentwicklung Preußens im 19. Jahrhundert, Bd. I: VBreußen
u, d. franz. Revolution (Leipzig 1908), S. 274 ff., zeichnet.
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